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Mitarbeitergespräch: Musterbetriebsvereinbarung 

Zwischen der Geschäftsleitung der ... GmbH und dem Betriebsrat der ... GmbH wird auf der Grundlage des § 77 BetrVG i.V.m. § 94 Abs. 2 BetrVG diese Betriebsvereinbarung abgeschlossen:

Präambel
Geschäftsleitung und Betriebsrat stimmen darin überein, die bisherige Beurteilungssystematik aufgrund der gewonnenen Erfahrungen und der veränderten Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (nachstehend: Mitarbeiter) der ... GmbH durch die Einführung eines gesprächsorientierten Führungsinstruments weiterzuentwickeln. Hierbei liegt der Schwerpunkt einer Leistungseinschätzung auf der Rückmeldung von Stärken und Schwächen bei der Aufgabenerfüllung und auf Verbesserungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Deshalb wird ein Verfahren vereinbart, welches Elemente ergebnisorientierter Leistungseinschätzung mit Förderaspekten verbindet. Dabei sind Arbeitssituation, Verantwortungsumfang und Einsatzperspektiven zu berücksichtigen.

§ 1 Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter der ... GmbH i.S.d. § 5 Abs. 1 BetrVG mit Ausnahme der Auszubildenden.

§ 2 Grundsätze des Mitarbeitergesprächs
Das Mitarbeitergespräch ist ein in regelmäßigen Zeitabständen zu führendes Gespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Darin wird einerseits eine Leistungseinschätzung in Form einer detaillierten Rückmeldung an den Mitarbeiter und eine daraus abgeleitete Gesamteinschätzung der Mitarbeiterleistung durch die Führungskraft vorgenommen und besprochen. Andererseits werden die Arbeitssituation und die Einsatzperspektiven im Rahmen eines partnerschaftlichen Dialogs besprochen und geeignete Entwicklungsmaßnahmen festgelegt.

§ 3 Phasen des Mitarbeitergesprächs
(1)	Das Mitarbeitergespräch gliedert sich inhaltlich in vier Schwerpunkte:
Aufgaben- und Verantwortungsbereich des Mitarbeiters
Leistungseinschätzung
Gesamteinschätzung
Arbeitssituation, Einsatzperspektiven und mögliche Entwicklungsmaßnahmen
(2)	Die Gesprächsführung und die Aufzeichnung erfolgen gemäß des als Anlage dieser Betriebsvereinbarung beigefügten Leitfadens für das Mitarbeitergespräch.

§ 4 Zeitpunkt des Mitarbeitergesprächs
(1)	Die Initiative zum Mitarbeitergespräch geht von der Führungskraft mit direkter Personalverantwortung aus. Der Zeitpunkt des Mitarbeitergesprächs ist dem Mitarbeiter rechtzeitig – nach Möglichkeit zwei Wochen vorher – mitzuteilen.
(2)	Die Aufgabe der Gesprächsführung kann durch die Führungskraft mit direkter Personalverantwortung einem Mitarbeiter einer nachgeordneten Ebene übertragen werden, der aufgrund seiner gesteigerten Fach- oder Projektverantwortung das Arbeitsverhalten, die Arbeitsleistung und -qualität eines zugeordneten Mitarbeiters sachlich einschätzen kann. Über die Delegation der Gesprächsführung, einschließlich der Einschätzung, ist mit dem Betriebsrat Einvernehmen zu erzielen, bevor das Mitarbeitergespräch erfolgt.
(3)	Das Mitarbeitergespräch wird mindestens alle zwei Jahre geführt. Ein früherer Zeitpunkt für die Gesprächsführung ist dann möglich, wenn Mitarbeiter und Führungskraft dies wünschen.
(4)	Für neu eingestellte bzw. versetzte Mitarbeiter oder bei Zuordnung zu einer neuen Führungskraft mit direkter Personalverantwortung wird das Mitarbeitergespräch frühestens nach sechs Monaten, spätestens nach einem Jahr geführt.
(5)	Mit Mitarbeitern, die nach Elternzeit, Pflegezeit zurückkehren, ist das Mitarbeitergespräch auf eigenen Wunsch bereits nach sechs Monaten, jedoch spätestens nach einem Jahr zu führen.
(6)	Das Mitarbeitergespräch ist mit Mitarbeitern zu führen, die aufgrund des Antritts einer Freistellung eine aktuelle Einschätzung wünschen, sofern die letzte Einschätzung mindestens ein Jahr zurückliegt.

§ 5 Leistungseinschätzung
(1)	Die Leistungseinschätzung und deren Rückmeldung an den Mitarbeiter durch die Führungskraft orientiert sich an der Aufgabenerledigung/Arbeitsleistung und dem beobachteten Arbeitsverhalten in den fünf Anforderungsdimensionen
Arbeitseffizienz,
Zusammenarbeit und Kommunikation,
wirtschaftliches Handeln,
Dienstleistungsverhalten und
Verantwortungsbereitschaft.
(2)	Die im „Aufzeichnungsbogen zum Mitarbeitergespräch“ (Anlage) unter den fünf Anforderungsdimensionen aufgeführten Merkmale dienen der differenzierten Einschätzung des Leistungsverhaltens des Mitarbeiters durch die Führungskraft und damit als Basisinformation für das Rückmelden und Besprechen der Leistungseinschätzung im Mitarbeitergespräch.
(3)	Die Leistungseinschätzung bezieht sich auf den Einsatz des Mitarbeiters während des Zeitabschnitts seit der letzten Leistungseinschätzung. Einer Leistungseinschätzung sind sämtliche für die Bewertung relevanten Tatsachen des Zeitabschnitts seit der letzten Leistungseinschätzung zugrunde zu legen. Die Leistungseinschätzung darf sich nur auf beobachtete, arbeitsbezogene Sachverhalte stützen.
(4)	Ergeben sich in dem Mitarbeitergespräch neue Tatsachen, die für die Leistungseinschätzung wichtig und bisher noch nicht berücksichtigt worden sind, hat die Führungskraft ihre Einschätzung nochmals zu überprüfen und diese eventuell entsprechend zu ändern.
(5)	Die Aufzeichnung der aufgaben- und anforderungsbezogenen Leistungseinschätzung erfolgt gemäß „Aufzeichnungsbogen zum Mitarbeitergespräch“ (Anlage).

§ 6 Gesamteinschätzung
Die Gesamteinschätzung der Mitarbeiterleistung erfolgt durch die Führungskraft und stellt eine zusammenfassende, ganzheitliche Einschätzung der Aufgabenerledigung, der erreichten Ergebnisse und des Arbeitsverhaltens des Mitarbeiters aus der Sicht der Führungskraft dar. Sie wird in dem „Aufzeichnungsbogen zum Mitarbeitergespräch“ festgehalten.

§ 7 Arbeitssituation, Einsatzperspektiven und mögliche Entwicklungsmaßnahmen
In diesen Abschnitten des Mitarbeitergesprächs werden
die Interessen und Vorschläge des Mitarbeiters im Zusammenhang mit seinem Aufgaben- und Verantwortungsbereich,
die Hinweise der Führungskraft hinsichtlich eventueller Verbesserungsmöglichkeiten im Leistungsverhalten des Mitarbeiters,
die Zusammenarbeit der Gesprächspartner,
die gemeinsamen Folgerungen für Maßnahmen zur beruflichen Entwicklung und Qualifizierung
besprochen und im Aufzeichnungsbogen festgehalten.
Hierbei werden mögliche
Veränderungen oder Schwerpunktverlagerungen von Aufgaben und 
Versetzungen
besprochen und im Aufzeichnungsbogen festgehalten.
Das schließt auch das Ermitteln von Umständen ein, die eine berufliche Weiterentwicklung einschränken (z.B. Tauglichkeits- oder Mobilitätsbeschränkungen).

§ 8 Dokumentation des Mitarbeitergesprächs
(1)	Das Mitarbeitergespräch wird im Aufzeichnungsbogen dokumentiert und von beiden Gesprächspartnern unterschrieben. Wenn die Führungskraft keine direkte Personalverantwortung trägt, ist der Aufzeichnungsbogen auch von der zuständigen Führungskraft mit direkter Personalverantwortung zu unterschreiben und inhaltlich mitzuverantworten. Der Mitarbeiter bestätigt mit seiner Unterschrift, dass ihm die Einschätzung begründet und erläutert wurde.
(2)	Der Mitarbeiter kann dem Aufzeichnungsbogen innerhalb von vier Wochen nach dem Mitarbeitergespräch eine gesonderte schriftliche Stellungnahme hinzufügen, ohne in das Klärungsverfahren nach § 9 dieser Betriebsvereinbarung einzutreten.
(3)	Das Recht des Mitarbeiters, ein Mitglied des Betriebsrats gemäß § 82 Abs. 2 BetrVG hinzuzuziehen, sowie sein Beschwerderecht gemäß § 84 BetrVG bleiben unberührt.
(4)	Je ein Exemplar des Aufzeichnungsbogens verbleibt bei den Gesprächspartnern. Ein weiteres Exemplar wird in die Personalakte gelegt. Weitere Kopien werden nicht gefertigt. Eine EDV-Speicherung erfolgt nicht.

§ 9 Konfliktregelung
(1)	Ist der Mitarbeiter mit dem Gesprächsergebnis oder der Einschätzung nicht einverstanden, erfolgt auf seinen Wunsch im Zeitraum von vier Wochen ein weiteres Gespräch.
(2)	Wird auch hierbei kein Einverständnis erzielt, erfolgt innerhalb von sechs Wochen ein erneutes klärendes Gespräch unter Hinzuziehung der nächsthöheren Führungskraft und des Personalbereichs. Ein Mitglied des Betriebsrats und bei Schwerbehinderten oder Gleichgestellten auch die Schwerbehindertenvertretung nehmen an diesem Gespräch teil, sofern der Mitarbeiter die Teilnahme nicht ausdrücklich ablehnt.

§ 10 Paritätische Kommission
Geschäftsleitung und Betriebsrat benennen jeweils drei Vertreter für eine paritätische Kommission, die im Falle von Problemen oder Streitigkeiten bei der Anwendung oder Auslegung dieser Betriebsvereinbarung eine einvernehmliche Lösung anstrebt. Die Anrufung der Einigungsstelle nach Maßgabe des Betriebsverfassungsgesetzes bleibt hiervon unberührt.

§ 11 Schlussbestimmungen
(1)	Diese Betriebsvereinbarung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft.
(2)	Sie ersetzt die Betriebsvereinbarung „Beurteilungsverfahren“ vom ...
(3)	Diese Betriebsvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende schriftlich gekündigt werden. Sie wirkt nach.


Musterstadt, Datum


Unterschrift Geschäftsführer, Unterschrift BR-Vorsitzender
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